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Bundesfinanzhof entscheidet – Unterhaltsleistungen ohne Opfergrenze abzugsfähig
 Presseinformation

Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH) vom 29. Mai 2008 sind Unterhaltsleistungen eines Steuerpflichtigen an seine mittellose und in seinem Haushalt lebende Partnerin ohne Berücksichtigung einer sogenannten Opfergrenze steuerlich absetzbar. Im vorliegenden Fall bedeutete die Entscheidung des BFH für den Kläger eine zusätzliche Erstattung von über 600 Euro. Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) empfiehlt Steuerpflichtigen darauf zu achten, dass das Finanzamt Unterstützungsleistungen nicht durch Berücksichtigung der Opfergrenze kürzt. Wer dabei Hilfe benötigt, kann sich als Arbeitnehmer oder Rentner an einen Lohnsteuerhilfeverein wenden. 

Unterstützungsleistungen an bedürftige Personen können als außergewöhnliche Belastung im Rahmen der Einkommensteuererklärung abgesetzt werden. Leistungen an einen Partner in nichtehelichen Lebensgemeinschaften sind jedoch nur dann zu berücksichtigen, wenn dem Bedürftigen öffentliche Mittel gekürzt beziehungsweise keine bezogen wurden. Lebt der Partner im eigenen Haushalt, kann der derzeitige Höchstbetrag von monatlich 640 Euro beantragt werden. Eine Kürzung dieses Höchstbetrages erfolgte in diesen Fällen durch Berücksichtigung einer sogenannten Opfergrenze, da dem Unterstützenden noch genügend Mittel zum eigenen Lebensunterhalt zur Verfügung stehen müsse. Im Unterschied zu unterhaltsberechtigten Personen (z. B.: Eltern, Kinder, Ehegatten) besteht hier keine Unterhaltspflicht. 

Durch die Kürzung konnte der Kläger statt des Höchstbetrages von damaligen 7 188 Euro nur 

2 741 Euro steuerlich geltend machen. Im Ergebnis bedeutete das für den Kläger einen steuerlichen Nachteil von 657 Euro. Der Steuerpflichtige klagte bis zum Bundesfinanzhof (BFH) und behielt letztendlich Recht. Der BFH führte in seinem Urteil vom 29. Mai 2008, III R 23/07 aus, dass zusammenlebende Partner in einer Bedarfsgemeinschaft gemeinsam wirtschaften müssen. Erzielt nur ein Partner Einnahmen, so sei es unumgänglich, dass dieser die größten Ausgaben für Miete, Kleidung und Nahrungsmittel aufbringen müsse. Dieser Unterstützungsleistung könne man sich nicht entziehen. Der BFH urteilte folgerichtig, dass die Opfergrenze auf Unterhaltsleistungen an den in Haushaltsgemeinschaft lebenden nichtehelichen Partner nicht anzuwenden ist und entschied damit entgegen der bisherigen Finanzanweisung laut BMF – Schreiben vom 28. März 2003.

Betroffene Steuerpflichtige sollten ihren Bescheid dahingehend genau prüfen und gegebenenfalls Einspruch mit Hinweis auf das BFH – Urteil einlegen. Wer dabei steuerliche Hilfe benötigt, kann sich als Arbeitnehmer, Rentner und Arbeitsloser im Rahmen einer Mitgliedschaft in den zahlreichen örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine wenden. Die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes sind im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de zu finden. Wer kein Internetzugang hat, kann die Anschriften auch telefonisch unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragen.
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